
Tagesordnung:
1. Terminbekanntgaben
2. Genehmigung des Protokolls vom 

12.07.2018
3. Information zur Abrechnung der 

Betriebskosten Kläranlage 2017
4. Bekanntgabe der Jahresrechnung 

2018
5. Genehmigung der über- und au-

ßerplanmäßigen Ausgaben 2018
6. Information über die überört-

liche Prüfung der Rechnungsjahre 
2008-2015

7. Neuberechnung des Verwaltungs-
kostenbeitrages

Information und ggf. Beschlussfas-
sung

8. Information und Beschlussfas-

sung zum Haushalt 2019 samt 
Anlagen

Nr. 5 Termine der Woche
13.01.2019, 19.30 Uhr

Generalversammlung FFW Ham-
lar e.V.
Schützenheim Hamlar

Veranstalter: FFW Hamlar
15.01.2019, 18:00 Uhr

Sitzung des KVV Ausschusses
Rathaus/Sitzungssaal
VeranstalterGemeinde

17.01.2019, 17:00 Uhr
Sitzung des AZV Schmuttermün-
dung
Rathaus/Sitzungssaal

Veranstalter: AZV / Gemeinde
Weitere Termine finden Sie im 

Veranstaltungskalender auf un-
serer Homepage unter: www.as-
bach-baeumenheim.de und täg-
lich unter der Rubrik „Wohin 
heute?“ in der Donauwörther Zei-
tung.

Nr.6 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Roland Neubauer 
Zweiter Bürgermeister
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Nr. 2 Samstag, 12. Januar 2019

Nr. 1 Öffentliche Gemeinde-
ratssitzung am Dienstag, 
15.01.2019 um 19.00 Uhr 

Am Dienstag, 15.01.2019, findet 
um 19.00 Uhr im Gemeinschafts-
haus Heißesheim, Husingstraße 26, 
eine öffentliche Gemeinderatssit-
zung mit folgender Tagesordnung 
statt:
1. Rechtssetzungsverfahren zur Aus-

weisung der Festsetzung eines ein-
heitlichen Überschwemmungs-
gebiets HQ100 der Donau sowie 
der Mündungsbereiche anderer 
Gewässer auf den Gebieten der 
Großen Kreisstadt Donauwörth, 
der Stadt Rain, des Marktes Kais-
heim, der Gemeinden Tapfheim, 
Asbach-Bäumenheim, Mertin-
gen, Genderkingen, Nieder-
schönenfeld und Marxheim;  
Beteiligung der Gemeinde Mer-
tingen als Träger öffentlicher Be-
lange

2. Zuschussantrag TC Mertingen 
e.V.;
hier: Antrag des Vereins auf Bezu-
schussung zur Sanierung der Hei-
zung und Duschräume

3. Bauantrag auf Errichtung einer 
Gaube, Fl.Nr. 1515 der Gemar-
kung Mertingen, Sudetenstraße

Nr. 2 VHS Mertingen
Das neue Frühjahrsprogramm der 

VHS ist da! Das Programmheft wird 
ab dem 09.01.2019 an alle Haus-
halte verteilt. Nutzen Sie unser viel-
fältiges Angebot!

Die Einschreibung im Rathaus 
Mertingen findet zu folgenden 
Zeiten statt:
Samstag, 12.01.2019
von 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag, 17.01.2019
von 18.00 bis 19.00 Uhr

Sie können sich auch jederzeit on-
line unter www.vhs-don.de anmel-
den.

VHS-Außenstellenleiterin 
Hildegard Bauer

Nr. 3 Teenie-Treff
Der Teenie-Treff im Alten Kin-

dergarten, Schulweg 1 a, ist diesen 
Samstag ab 17.00 Uhr für alle Ju-
gendlichen ab 9 Jahren geöffnet.

Das komplette Monatspro-
gramm findet ihr auf der Internet-
seite der Gemeinde Mertingen unter 

www.mertingen.de/Leben&Woh-
nen/Für Jugendliche.

Nr. 4 Informationen aus der 
Gemeindebücherei

Die Bücherei hat geöffnet:
Dienstag  15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 bis 11.00 Uhr
Freitag  17.00 bis 20.00 Uhr

Die Bücherei ist während der Öff-
nungszeiten unter der Telefon-Nr. 
09078/968000 oder per E-Mail un-
ter buecherei@mertingen.de zu 
erreichen.

Besuchen Sie auch unsere Inter-
netseite buecherei.mertingen.de. 
E-Medien können kostenlos unter 
www.onleihe.de/emedienbayern 
ausgeliehen werden.

Nr. 5 Abfuhrtermine
Montag, 14.01.2019  
Abholung Restmüll
Mittwoch, 16.01.2019  
Abholung Papiertonne (Gebiet 2)

Nr. 6 Recyclinghof Mertingen 
Der Recyclinghof an der Lauter-

bacher Straße ist am Samstag von 
10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Nr. 7 Grüngutanlieferung 
Das Grüngut wird zu folgenden 

Zeiten bei der Biogasanlage BENC 
KG, Zur Königsmühle 3, angenom-
men:
Mo. bis Fr.  08.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 08.00 bis 12.00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen ist die 

Grüngutsammelstelle geschlossen.
Die Kosten der Grüngutentsor-

gung richten sich nach den Gebüh-
rensätzen des Abfallwirtschaftsver-
bandes Nordschwaben.

Nr. 8 Generalversammlung des 
Goißler- und Plattler-
vereins Mertingen

Am Sonntag, 13.01.2019, findet 
um 17.00 Uhr die Generalversamm-
lung des Goißler- und Plattlerver-
eins Mertingen in der Alten Braue-
rei statt.

Nr. 9 Generalversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Druisheim

Am Mittwoch, 16.01.2019, findet 
um 20.00 Uhr die Generalversamm-
lung der Freiwilligen Feuerwehr 
Druisheim im Schützenheim Druis-
heim statt.

Nr. 10 Generalversammlung des 
Tennisclubs Mertingen

Am Freitag, 18.01.2019, findet 
um 19.00 Uhr die Generalversamm-
lung des Tennisclubs Mertingen im 
Tennisheim statt.

Nr. 11 Veranstaltungen der 
Mertinger Vereine

Weitere Termine finden Sie 
auf unserer Homepage unter 

www.mertingen.de und täglich 
unter der Rubrik „Wohin heute“.

Nr. 12 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Albert Lohner 
Erster Bürgermeister

Nr. 13 Neuerlass der Entschä-
digungssatzung für 
den Zweckverband zur 
Wasserversorgung der 
„Schmuttergruppe“

Die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Schmuttergruppe hat am 
17.12.2018 den
Neuerlass der Entschädigungs-

satzung für den Zweckver-
band zur Wasserversorgung der 

„Schmuttergruppe“
beschlossen. Die Satzung tritt am 

01.01.2019 in Kraft.
Die Satzung wurde gemäß Art. 

24 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) über das Landratsamt 
Augsburg in seinem Amtsblatt Nr. 
51 vom 20.12.2018 öffentlich be-
kannt gemacht.

Auf die Veröffentlichung wird 
hiermit gemäß Art. 24 Abs. 2 des 
Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) hinge-
wiesen.

Nordendorf, den 20.12.2018

Zweckverband zur Wasserversor-
gung der Schmuttergruppe

gez. Steffen Richter 
Verbandsvorsitzender

Nr. 14 Neuerlass der Beitrags- 
u. Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung

Die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Schmuttergruppe hat am 
17.12.2018 den 

Neuerlass der Beitrags- u. Ge-
bührensatzung zur Wasserabga-

besatzung
beschlossen. Die Satzung tritt am 

01.01.2019 in Kraft.
Die Satzung wurde gemäß Art. 

24 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) über das Landratsamt 
Augsburg in seinem Amtsblatt Nr. 
51 vom 20.12.2018 öffentlich be-
kannt gemacht.

Auf die Veröffentlichung wird 
hiermit gemäß Art. 24 Abs. 2 des 
Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) hinge-
wiesen.
Nordendorf, den 20.12.2018

Zweckverband zur Wasserversor-
gung der Schmuttergruppe

gez. Steffen Richter 
Verbandsvorsitzender
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Nr. 2 Samstag, 12. Januar 2019

Nr. 1 Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses

Am Dienstag, 15. Januar 2019, 
16:00 Uhr, findet im großen Sit-
zungssaal des Rathauses Monheim 
die Sitzung des Bau- und Grund-
stücksausschusses statt.

Tagesordnung:
1. Nutzungsänderung / Wohnhauser-

weiterung auf Fl.-Nr. 6, Gemar-
kung Ried (Ried Hausnummer 
14) mit Antrag auf Bezuschussung 
nach dem Förderprogramm zum 
Abbruch vorhandener Gebäude 
zur Schaffung neuen Wohnraums

2. Bauantrag auf Errichtung eines 
Wintergartens auf Fl.-Nr. 2130/1, 
Gemarkung Monheim (Uhland-
straße 2) 

3. Bauantrag auf Dachgeschossaus-
bau auf Fl.-Nr. 3204, Gemarkung 
Monheim (Wiesenkleering 17) 

4. Auftragsvergabe für Straßenbe-
leuchtung im Baugebiet „Oster-
holz III, 3. BA“

5. Antrag auf Errichtung von Pla-
katwerbetafeln auf Fl.-Nr. 598/8, 
Gemarkung Monheim (Donau-
wörther Straße 50“ und „Wem-
dinger Straße 2“ 

6. Auftragsvergabe 2. Breitbandför-
derverfahren der Stadt Monheim

anschließend nichtöffentliche 
Sitzung

Nr. 2 Bekanntmachung 
über die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes 
„Angerberg West“, 
Monheim 
(im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a 
BauGB)

Der Stadtrat hat am 27.11.2018 
beschlossen, den Bebauungsplan 
„Angerberg West“, Monheim, 

im beschleunigten Verfahren gem. § 
13a BauGB, ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung zu ändern und 
zugleich die 4. Änderung des Be-
bauungsplanes gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die 4. Änderung des Bebauungspla-
nes „Angerberg West“, Monheim, in 
Kraft.

Jedermann kann die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes „Angerberg 
West“ mit Begründung, Festsetzung, 
Satzung und Planzeichnung bei der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Monheim, 1. Stock, Zi.-
Nr. 106, Marktplatz 23, Monheim 
(Öffnungszeiten: Montag bis Don-
nerstag: 7.30 – 12.15, Freitag: 7.30 
– 12.30 Uhr, Donnerstag: 13.00 – 
18.000) einsehen und über deren In-
halt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines 

Jahres seit Bekanntmachung der Be-
bauungsplanänderung schriftlich ge-
genüber der Stadt Monheim geltend 
gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzule-
gen.

Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermö-gensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Ver-mögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

Die Unterlagen können auch im 
Internet unter www.monheim-ba-
yern.de bei Wirtschaft, Wohnen und 
Bauen, 2. Bebauungspläne im Auf-
stellungsverfahren unter 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Anger-
berg-West“, Monheim, eingesehen 
werden.

Monheim, 07.01.2019
Pfefferer 

Erster Bürgermeister

Nr. 3 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist bis Ende 
März 2019 geschlossen.

Nr. 4 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis Febru-
ar am Samstag von 9:00 bis 12:00 
Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter www.awv-nord-
schwaben.de.

Nr. 5 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürnber-

ger Straße ist bis Februar am Sams-
tag von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter www.awv-nord-
schwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Festsetzung der 
Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2019

Die Hebesätze 
a) der Stadt Monheim

für die Grundsteuer A (300 %)
und die Grundsteuer B (300 %)

b) der Gemeinde Buchdorf
für die Grundsteuer A (300 %)
und die Grundsteuer B (300 %)

c) der Gemeinde Daiting
für die Grundsteuer A (400 %)
und die Grundsteuer B (400 %)

d) der Gemeinde Rögling
für die Grundsteuer A (350 %)
und die Grundsteuer B (310 %)

e) der Gemeinde Tagmersheim
für die Grundsteuer A (350 %)
und die Grundsteuer B (350 %)
gelten vorbehaltlich einer Ände-

rung durch Festsetzung in den noch 
zu erlassenden Haushaltssatzun-gen 
2019 unverändert auch im Kalen-
derjahr 2019 weiter.

Für alle diejenigen Grundstücke, 
deren Bemessungsgrundlage (Mess-
beträge) sich seit der letzten Be-
scheiderteilung nicht geändert ha-
ben, wird durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 
3 Grundsteuergesetz (GrStG) die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2019 mit dem zuletzt veranlagten 
Steuerbetrag festgesetzt.

Die in den letzten Bescheiden 
festgesetzten Termine und Beträge 
bzw. Teilbeträge gelten deshalb auch 
im Jahr 2019.

Bei einer Festsetzung von Vier-
teljahresbeträgen gelten die Zah-
lungstermine 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11.2019, für Steuerschuld-
ner, die die Grundsteuer in einem 
Jahresbetrag entrichten, der Termin 
01.07.2019.

Kleinbeträge bis 15 Euro werden 
gesamt am 15.08.2019, Kleinbeträge 
bis 30 Euro je zur Hälfte ihres Ge-
samtbetrages zum 15.02.2019 und 
15.08.2019 zur Zahlung fällig.

Änderungen der Besteuerungs-
grundlagen werden in schriftlichen 
Änderungsbescheiden berücksich-
tigt. Bis zu deren Bekanntgabe gilt 
diese Festsetzung mit ihren Fällig-
keitsterminen.

Alle Steuerschuldner, die am Ban-
keinzugsverfahren nicht teilneh-
men, werden gebeten, die Steuerbe-
träge so rechtzeitig zu überweisen, 
dass diese termingerecht auf einem 
der entsprechenden Konten einge-
hen oder mindestens eine Woche vor 
dem Zahlungstermin eine Einzugs-
ermächtigung zu erteilen.

Für die Steuerschuldner treten 
mit dem Tag dieser öffentlichen Be-
kanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre.

Gegen diese Bekanntmachung 
kann innerhalb eines Monats nach 

ihrer Bekanntgabe Widerspruch 
ein-gelegt (siehe 1.) oder unmittel-
bar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Monheim, 
Marktplatz 23, 86653 Monheim, 
bzw. bei der Behörde einzulegen, 
die diesen Bescheid erlassen hat. 
Sollte über den Widerspruch ohne 
zureichenden Grund in angemes-
sener Frist sachlich nicht ent-
schieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in Augsburg, Postfachan-
schrift: Postfach 11 23 43, 86048 
Augsburg - Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage kann nicht 
vor Ablauf von drei Monaten seit 
der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn we-
gen besonderer Umstände des 
Falles eine kürzere Frist geboten 
ist. Die Klage muss den Kläger, 
die Beklagte (unterfertigte Behör-
de) und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel 
sollen angeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sol-
len Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittel-
bar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Augsburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 
43, 86048 Augsburg, Hausan-
schrift: Kornhausgasse 4, 86152 
Augsburg, schriftlich oder zur 
Nieder-schrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts zu erheben. Die Kla-
ge muss den Klä-ger, die Beklag-
te (unterfertigte Behörde) und 
den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Kla-
ge und allen Schriftsätzen sollen 

Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbe-
lehrung:
- Durch das Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wur-
de im Bereich des Kommunalab-
gabenrechts ein fakultatives Wi-
derspruchsverfahren eingeführt, 
das eine Wahlmöglichkeit eröff-
net zwischen Widerspruchseinle-
gung und unmittelbarer Klageer-
hebung.

- Ein elektronisch eingelegter Wi-
derspruch ist grundsätzlich mit 
einer qualifizierten Signatur nach 
dem Signaturgesetz zu versehen 
(vgl. Art. 3a BayVwVfG). Eine 
Klageerhebung in elektronischer 
Form ist zurzeit noch nicht mög-
lich.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungs-
gericht seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss 
zu entrichten.

Einwendungen, die sich gegen die 
Grundsteuerpflicht überhaupt oder 
gegen den Grundsteuermessbetrag 
richten, sind nicht mit dem vorbe-
zeichneten Rechtsbehelf geltend zu 
machen, sondern bei dem Finanz-
amt anzubringen, das den Messbe-
scheid (Zerlegungsbescheid) erlas-
sen hat.

Durch die Einlegung eines Rechts-
mittels wird die Wirksamkeit dieses 
Bescheides nicht gehemmt, insbe-
sondere die Einziehung der angefor-
derten Steuern, Abgaben und Ge-
bühren nicht aufgehalten (§ 80 Abs. 
2 Nr. 1 VwGO).

Hinweis:
Bei einem erfolgreichen Rechts-

behelf entstehen dem Rechtsbehelfs-
führer keine Kosten. Ist ein förmli-
cher Rechtsbehelf (z.B. Widerspruch 
oder Klage) erfolglos oder wird er 
zurückgenommen, hat derjenige, der 
den Rechtsbehelf eingelegt hat, die 
Kosten des Rechtsbehelfsverfahrens 
zu tragen.

Nr. 2 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender


